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Auszug
10  drm Reg.-Amtsblatt vom 11. Mai 1811. S . 147.Polizeiverordnung.

Auf Grund der §8 137 und 139 des Gesetzes
nkrr  die allgemeine Landesverwaltung vom 30.
Lji 1883 (G.-S . S . 195) und der §8 6, 12. 13
x-r Allerhöchsten Verordnung vom 20. September

(G.-S . S . 1529) über die Polizeiverwaltuno
in den neu erworbenen Landesteilen , wird sür
Ln Umfang des ganzen Regierungsbezirks Wies¬
baden, mit Zustimmung des Bezirksausschusses,
salzendes angeordnet: 8 1-

Unter Aufhebung des 8 10 der Polizeiverord¬
nung der vormaligen Königlichen Regierungs-
Abteilung des Innern hiersekbst vom 6. Mai 1882
(Regierungs-Amtsblatt S . 152. Pos. 398) treten
an Stelle desselben die folgenden Bestimmungen:

Das Zerstören und das Ausheben von Nestern
aber Brutstätten der Vögel, das Zerstören und
bas Ausnehmen von Eiern , das Aus¬
nehmen und das Töten von Jungen ist
»erboten. Desgleichen ist der Ankauf, der Ver¬
kauf. die An- und Verkaufsvermittelung , das Feil¬
sten . die Ein - und Ausfuhr , der Transport von
lebenden, sowie toten Vögeln der in Europa ein¬
heimischen Arten zu Handelszwecken untersagt.

Ferner ist verboten das Erlegen und jede Art
bes Fangens dieser Vogelarten . Dieses Verbot
.«treckt sich auf das ganze Jahr

8 2.
Dem Fangen im Sinne dieser Verordnung

wird jedes Nachstellen zum Zwecke des Fangens
»der Tötens von Vögeln, insbesondere das Auf¬
stellen von Ziehen, Schlingen. Leimruten oder an¬
deren Fangvorrichtungen gleichgeachtet.

8 3.
Dem Eigentümer und dem Nutzungsberechtig-

wn und deren Beauftragten ist es gestattet , Nester,
ivelche Vögel in oder an Wohnhäusern oder an
Gebäuden und im Innern von Hofräumen gebaut
haben, »u zerstören.

8 4.
Wenn Vögel in Weinbergen , Gärten , bestellten

Feldern, Baumvflanzungen , Saatkämven und
Schonungen Schaden anrichten, können durch die
Polizeipräsidenten und die Landräte des Bezirks
den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der
Grundstücke und deren Beauftragten oder öffent¬
lichen Schutzbeamten (Forst - und Feldhütern,
Flurschützen usw.). soweit dies zur Abivendung
dieses Schadens notwendig ist, das Töten dieser
Bogelarten mit Feuerwaffen innerhalb der betrof¬
fenen Oertlichkeiten während bestimmter Fristen
gestattet werden. Die Bestimmungen des 8 368
Nr. 7 des Reichsstrafgesetzbuches vom 15. Mai

. 1871 (Reichsgesetzblatt1876 Sette 40) sind bei dem
Schießen zu beachten. .

Das Feilbieten und der Verkant der auf
Grund solcher Erlaubnis erlegten Vögel sind
unzulässig. ^ ^ .

Ebenso können die vorbczeichneten Behörden
einzelne Ausnahmen von den Bestimmungen der
88 1 und 2 dieser Verordnung zu wissenschaftlichen
öder Lehrzwecken, »ur Wiederbevölkerung mit ein¬

zelnen Bogelarten sowie für Stubenvögel , für «in:
bestimmte Zeit und für bestimmte Oertlichkeitm
bewilligen. 8 5.

Die Bestimmungen dieser Verordnung finden
keine Anwendung:

a ) auf das im Privateigentume befindliche
Federvieh : ^ t _

b) auf die nach der preußischen Jagdordnung
vom 15. Juli 1907 jagdbaren Vögel:

c) auf die in nachstehendemVerzeichnis aufge-
gesührten Vogelarten:
1. Tagraubvögel mit Ausnahme der Turm-

salken, Bussarde und Gabelweihen (rote
Milane ).

2. Die rotrückigen Würger.
3. Sperlinge . ...
4. Die rabenartigen Vogel (Rabenkrähen.
.. Nebelkrähen. Saatkrähen , Elstern . Eichel¬

häher) mit Ausnahme des Kolkraben.
5. Die Säger.
6. Die Taucher.

8 3.
Zuwiderhandlungen gegen die 88 1. 2, 5 wer¬

den. soweit 8 368 Nr . 2 und Nr . 11 des Reichs-
strafgcsetzbuchesoder 8 33 des Feld - und Forst-
polizeigesetzes vom 1. Avril 1880 Platz greifen,
nach 8 34 dieses Gesetzes mit Geldstrafe bis
150 Ji  oder mit Haft bestraft.

8 7.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer

Veröffentlichung in Kraft.
Wiesbaden. 6. Mai 1911.

Der Regierungspräsident.
gez. v. M e i st e r.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den 22. Juni 1911.

28284 Der Magistrat.

Bekanntmachung „ .
Zu der am 27., 28.. 28. und 39. Juni , sowie

am 1. Juli ds . Js . stattsindenden Pscrde-
Vormusterung ist ein Verzeichnis über den
Pferdebestand im Stadtkreise Wiesbaden aus¬
genommen worden . Die Vorführung erfolgt
nach 6 örtlich abgegrenzten Bezirken und
nach den bereits zugestellten und zum Teil
noch zu zustellenden für jedes Pferd ausgc-
fertigtc « Nummer » . Die Pferdebentzer wer¬
den ersucht , bis zu den genannten Tagen rm
Rathause . Zimmer 42, Einsicht von dem Bcü
zeichnis zu nehmen und etwaige Anträge aus
Berichtigung in bezug aus die Zahl der
Pferde , ihrer Reihenfolge bei der Vorfüh¬
rung , Farbe , Abzeichen. Geschlecht und Alter

'£ĈWiesbadem C 5en 20. Juni 1911. 28281
Der Magistrat

Verdingung.
Die Instandsetzung der Gebänbeansichtrn der

städtischen Gebäude Marktftraße Rr . 1 und 3,
Los I, sowie Bleichftrabe Rr . 1. Los II (Tüncher-
und Anstrricherarbeite«) soll im Wege der öffent¬
lichen Ausschreibung verdungen werden.

Angebotssormulare u. Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdienststunden auf
dem Büro Friedrichstraße 19 Zimmer Nr . 2 ein¬
gesehen, die Verdingungsunterlagen auch van dort
gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung
von 59 I . und zwar bis zum Termin , bezogen
werden. * „

Verschlossene und mit der Aufschrift „G. U. 38
Los . . ." versehene Angebote sind svätestens bis
Montag, den 3. Juli 1911. vormittags 10 Uhr.
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Anbgeote erfolgt — unter
Einhaltung der obigen Los-Reihensolge — in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebrnen und aus
gefüllten Berdingungssormular ringereichtenAn
geböte werden berücksichtigt.

Zuschlagssrist 4 Wochen.
Wiesbaden. den 20. Juni 1911. 28285

Stadtbauamt. Abteilung für Gcböudeunterhaltnng

Bekanntmachung.
Der Fuhrmann Wilhelm Gruber . geboren am

27 Mai 1864 zu Eschenbahn, zuletzt Schiersteiner¬
lach wohnhaft , entzieht sich der Fürsorge für seine
Kinder , so daß sie aus öffentlichen Mitteln unter
stützt werden müssen. = „ .

Wir ersuchen um Mitteilung seines Aufent¬
halts.

Wiesbaden, den 20. Juni 1911.
28283 Der Magistrat . — Armrn -Berwaltung.

Bekanntmachung.
Herr Stadtarzt Dr . Scbassner ist von heute

ab bis einschließlich<30. Juni 1911 verreist.
Er wird durch Herrn Sanitätsrat Dr . Böh¬

mer, Adolfsallee 3, vertreten.
Wiesbaden, den 12. Juni 1911.

28272 Der Magistrat. — Armen-Verwaltnng.
Bekanntmachung.

Der Frachtmarkt beginnt während der Som¬
mermonate (April bis einschließlich September)
um 9 Uhr vormittags.

Wiesbaden, den 18. März 1911.
26850 Stadt. Akzise-Amt

Bekanntmachung.
Aus Anlaß der Rennen auf der Wiesbadener

Rennbahn bei Erbenheim am Samtag . den 1-,
Sonntag , den 2. und Dienstag , den 4. Juli
d. Js ., wird zur Regelung des Fußgänger . Reit-
und Fährverkehrs für die Zeit von 1« —3 und
8—7)4 Uhr nachmittags folgendes bestimmt:
1. Zur Vermeidung von Ungliicksfällen dürfen

sich die Fußgänger , soweit sie nicht zur Er¬
reichung der auf der Nordseite belesenen
Häuser den nördlichen Bürgersteig unbe¬
dingt benützen müssen, nur aus drm süd¬
lichen Bürgersteig der Frankfurterstraße be¬
wegen. f _ .

2.  Die Frankfurterstraßeist sür Reiter. Rad¬
fahrer und alle nicht der Personenbeförde¬
rung dienende Fahrzeuge verboten.

8. Der Durchgangsverkehr von Fahrzeugen aut
der Franksurterstraße , von der Rheinstraße
bis zur Gemarkungsgrenze (Ziegelei Birk)

26. Jahrgang.

ist in der Zeit von 1^ —3 Uhr nachmittags
für alle aus der Richtung Erbenheim kom¬
mende und in der Zeit von 6— Uhr
nachmittags für alle aus der Richtung Wies¬
baden kommende Fahrzeuge verboten.

4.  Sämtliche Krastsahrzruge (Automobile) ha¬
ben auf der Fahrt zum Rennplatz und zurück
den Fahrüamm der Franksurterstraße längs
der Bordkante des südlichen Bürgersteigs zu
benutzen. , . , „

5. Sämtliche mit Pferden bespannte Per¬
sonenwagen haben auf der Fahrt zum Renn¬
platz und zurück die Mitte des Fabrdammes
der Franksurterstraße , zwischen dem für
Kraftfahrzeuge bestimmten Wcgcraum und
dem Straßenbabngeleise. zu benutzen.

6. Sobald bei mehreren der zu 4 und 5 ge¬
nannten dasselbe Ziel verfolgenden Fahr¬
zeugen eine Reihenfolge von 3 und mehr
Fahrzeugen entsteht, bat jedes neu hinzu¬
kommende Fahrzeug sich dem letzten in der
Reibe anzuschließen. Kein Fahrzeug darf
aus der Reihe ausbrechen, vorfahrende über¬
holen oder sich in die Reihe eindrängen.

7.  Sämtliche Fahrzeuge dürfen nur mit mäßi¬
ger Geschwindigkeit fahren: Kraftfahrzeuge
nicht über 15 Kilometer in der Stunde.

8. In der Franksurterstraße ist das Halten von
Fahrzeugen nur soweit gestattet, als das
Ein - und Aussteigen der Anwohner dies un¬
bedingt erforderlich macht.

Es wird erwartet , daß die gegebenen Vor¬
schriften genau befolgt werden, da nur dadurch
ein geregelter Verkehr von und nach dem Renn¬
plätze erzielt werden kann. .

Insbesondere ist den Anordnungen der
Schutzncannschaft unweigerlich Folge zu leisten,
namentlich , wenn sie durch Erheben der rechten
Hand das Zeichen zum „Halten" gibt, was
hauptsächlich bei der Einfahrt der Straßenbahn¬
wagen aus der Rheinstraße in die Frankfurter¬
straße erforderlich werden wird.

Da bei den letzten Rennen einzelne Kutscher
von herrschaftlichen Fuhrwerken gegen diese An¬
ordnungen verstoßen haben, werden die Besitzer
ersucht, den Bediensteten ganz besonders die Be¬
folgung vorstehender Maßnahmen einzuschärfen.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestim¬
mungen werden auf Grund der Strahenpolizei-
Verorbnung vom 10. Oktober 1910 mit Geld¬
strafe bis zu 30 Mark, an deren Stelle im Un¬
vermögensfalle eine Haftstrafe bis zu 3 Tagen
tritt , bestraft.

Wiesbaden, den 15. Juni 1911.
28277 Der Polizei-Präsident.

Freibank.
Samstag , den 24. Juni 1911, morgens 7 Uhr.

Minderwertiges Fleisch von 1 Ochs 59. 1 Kuh
40, 3 Schweinen 50 A, (gekocht ) Rindfleisch 25 A.

Fleischhändlern . Metzgern, Wurstbereitern ist
der Erwerb von FreibanReisch verboten. Gast¬
wirten und Kostgebern nur mit Genehmigung der
Polizeibehörde gestattet.
28294 Stadt . Schlachthos-Vcrwaltung.

Veränderungen im Samilienstan-.

Traaerbriefe, Trauerkarten
innerhalb kürzester Frist

Danksagung skarten
liefert die

Budidruckerei
des Wiesbadener General - Anzeigers

Konrad Ltybold, Mauritiusstrasse 12.

Israelitische Kultus-
Gemeinde.

Synagoge : Michclsberg.
Gottesdienst in d. Hauptsynagogc.
Freitag : abends Jugendgottcs-

dienst mit Predigt
630 Uhr

Sabbath : morgens
„ nachm.
„ abends

8.30 Ubr
3.00 Uhr
9.40 Uhr
6.30 Uhr
7.30 Uhr

■Die Gemeindebibliothek ist ge¬
öffnet: Sonntag von 10 bis
10.30 Uhr.

Wochentage: morgens
„ abends

Alt - Israelitisch«
Kultuogemeiudr.

Synagoge : Fricdrichstr. 33.
Freitag : abends 7.30 Uhr
Sabbath : morgens 7.00 Uhr

,, Mussaph mit Predigt
" 5.15 Uhr
,, Jugendgottesdienst

nachmittag- 3.15 Uhr
„ nachmittags

abends
Wochentage: morgens

abends

4.00 Uhr
9.40 Uhr
6.30 Uhr
7.30 Uhr

Habe midi hier nach längerer Assistenten-
tätigkeit alsZahn-Arzt
niedergelassen.

Sprechstunden9 - 12, 2 - 5, Sonntags 10- 11.
W. Maihauer,

prakt. Zahn-Arzt,
29437 Friedrichstrasse 38, 2.

Wiesbaden;
Am 14. Juni i>etn Maurergehilferi

Philipp Walter e. S . Ludwig Johann.
Am 15. Juni dem Kaufmann

Philipp Adolf Herpel - . T. Erna.
Apl. 16. Juni dem Gärtner . Johann

Steffens ' e. S .Hans Joseph Gustav.
Am '18. Juni dem Monteur Karl

Meile c. S . Heinz Willi.
Aufgeboten:

Am 18. Juni dem Drogist Wilhelm
Groh e. S . Peter Friedrich Wilhelm.

Am 20. Juni dem Feuerwehrmann
Christian Friedrich Läufer e. T. Ma¬
ria Helene.

Am 20. Juni dem ^Tapczierer-
getzilsen Franz Fragt e. S.

Kutscher Karl Sauer hier mit Wil¬
helmine Gödert hier.

Kaufmann Heinrich Anheißer hier
mit Luise Schüler in Oppenheim.

Lehrer Adolf Zimmcrmann hier
Mit Hedwig OhlenSurger hier.

Schreiner Karl Brustmann hier mit
Elisabeth Petri hier.

Kaufmann Karl Pfeiffer hier mit
Katharine Wopp hier.

Bereheltcht:

Kaufmann Moses Sandcl hier mit | Kaufmann Heinrich Lorsch in Ha-

Geschäftsreifender Wilhelm Christ
hier. mit Elisabeth- Rodewronn hier.

Rentner Arthur Freiherr von Wim-
mersperg hier mit der Rentnerin
Gertrud von Ritter-Zahonh geborene
Schubert hier.

'Schriftsetzer Adolf Jltzig hier mit
Minna Schllpath hier.

Kutscher Johannes Becker hier mit
Emma Sattler hier.

Lilly Hetz hier. nau mit Anna Rosenthal Hier.

votrbeim.

Am 2. Juni dem Tüncher Carl
Martin e. T. Hexmine.

Am 3. Juni dem Molkereibesitzer
Otto Ewald Wendlandt c. <B. Kurt
Otto.

Am 2. Juni dem Schmiedemeister
Phil . Siegfried e. S . Philipp Ernst.

Am 7. Juni ein unehel. Sohn Karl.
Am 8. Juni dem Tüncher Karl

Philipp August Rossel c. ' S . Ernst.

Geboren:
Am 11. Juni dem Tüncher Karl

Adolf Hanika e. S . Adolf Ludwig
Max.

Am 11. Juni dem Buchdrucker
Friedrich Wilhelm Remy c. T. Hilde¬
gard Frieda Karola.

Am 12. Juni dem Taglöhner
Friedrich Schrauth e. S . Fritz Emil.

Am 15. Juni dem Schlosser Georg
Stein e. T . Elisabeth.

Aufgeboten:
Am 8. Juni Schreiner Johann , Am 10. Juni Schreiner Ernst Max

Baptist Reinert und Marie Katharine Leumer zu Franlsurt a. M. und
Karoline Kraus, Heide hier . I Pauline Henriette Allhenn hier.

Lerehclicht:
Am 3. Juni Dachdecker Friedrich

Karl Scheidt mit Pauline Lieser,
beide hier.

Hm 3 .Juni Maurer Carl Adolf
Wilhelm mit Henriette Hübenthal,
beide hier.

Gestorben:
Am 1. Juni Adolf, S . d. Tünchers

Adolf Wagner, 1 I.
Am 2. Juni Marie Eva geh. Wäll,

Ehefrau des Tünchers Heinrich Wil¬
helm Friedrich Bleidner, 37 I.

Am 14. Juni Aktuar Ernst Bou-
verct zu Wiesbaden nrit Wilhelmine.
Elise Henriette Johanna Wachs-
muth hier.

Am 4. Juni Maurer Johann Wil¬
helm Schneider, 31 I.

Am 8. Juni Philipp Friedrich Wil¬

helm Schäfer, S . d. Taglöhners Adolf
Schäfer, 5 Mon.

Am 13. Juni Martin Wilhelm
Ouint , S . d. Fuhrmanns Wilhelm
Karl Ouint, 4 Mon.

Am 13. Juni Maria Elisabeth
Marth, T. d. Bremsers a. D. August
Georg March, 3 Mn.

Todes -Anzeige.
Dem Allmächtigen hat cs gefallen, gestern abend

9 Uhr meine langjährige treue Fürsorgerin, unsere ge¬
lebte Taute, Großtante und Urgroßtante

Jtl. Marie Dahlem
im 82. Lebensjahre nach kurzem Leiden durch eine»
sanften Tod zu sich zu nehmen. .

Namens der trauernden Hinterbliebenen:

vr . Mil . C. Spiclmann5
Großh. Luxcmb. Hofrat u. Stadtarchivar.

Wiesbaden , 22. Juni 1911.

Die Beisetzung findet statt : Samstag , den 24. d. M.,
nachmittags 2 '/- Uhr, vom Sterbehause, Bismarckring 32
aus , auf dem Nordfricdhofe. 29452

Was lioflrt me Fembe-atta»- mMainz
für nnfttt Milgliedn in eiaschßer Ina?

Zinksarg mit einfachstem Transvortsarg. ' . Mk. 40.—.'
Gebühren des Kgl. Kreisarztes . . . . „ 18 .—
Stcrbeurkundc 50 Pfg., Leichenpaß mit

Stempel 8.00 . . 8.50
Besorgung der Papiere u. Bestellungen5.—

Telephon und Eilbrief 1. — . . . „ 6.—
Leichenwagen 20.—, Einäscherung, Har¬

moniumspiel 70.— . . . » . . „ 90.—
Erhöhte Kosten sür Nichtmitglieder - Mk. 162.50

Einäscherung 30.— an die Vcremskaffe lt. Statut 20. - . Mk. 50.—
Notarielle Beglaubig., wenn eine Verfüg, nicht vorhanden „ 4.70

Bei einer Trauerscicr durch einen coang. Geistlichenm Mainz
sind an die evang. Kirchenkaffe in Mainz mindestens 10 Mk., und
ür den Kirchendiener 2 Mk. zu zahlen, ferner ist dem Herrn Geist¬
lichen ein Wagen zu stellen. 286a4

Weitere Auskunft wird auf dem Büro des Vereins, bei Herrn
Ferdinand Vnlpins , Marktstr. 30 , Ecke der Ncugafse, Part
laden oder 2. Etage. Telephon 107, von morgend 10- 12 Uhr erteilt.

Verein für FeuerbeftattungE.V., Wiesbaden

I
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